


Karlsruhe, 15. März 2001


Az. 51/11 RPA

Hinweise des RPA zum Zahlungsverkehr
Sehr geehrte Damen und Herren,

der Bundestag hat das Gesetz zur Beschleunigung fälliger Zahlungen beschlossen, das am 1.5.2000 (BGBl. 2000 I S. 330) in Kraft trat.

Es hat im Wesentlichen zum Inhalt, dass bei Geldforderungen eine Mahnung für den Eintritt des Verzuges nicht mehr erforderlich ist. Wir bitten daher, darauf zu achten, dass Rechnungen rechtzeitig beglichen werden. Gleichwohl gibt dieses Gesetz auch die rechtliche Handhabe zum beschleunigterem Geldeinzug gegenüber den vorherigen gesetzlichen Bestimmungen.

Der Verzug tritt nunmehr nach Ablauf von 30 Tagen nach Zugang einer Rechnung oder einer gleichwertigen Zahlungsaufforderung kraft Gesetzes ein. Geht die Rechnung oder Zahlungsaufforderung bereits vor der Fälligkeit zu, so beginnt die 30-Tages-Frist erst mit der Fälligkeit zu laufen.

Ist der Verzug eingetreten, gilt nunmehr ein gesetzlicher Zinssatz von 5% über dem Basiszins nach dem Diskont-Überleitungs-Gesetz. Der Basiszinssatz beträgt zur Zeit 4,26% (bis zunächst 30.4.01). Der gesetzliche Verzugszins beläuft sich daher ab dem Zeitpunkt der letzten Änderung, ab 1.9.2000, auf 9,26%. Er gilt für alle Forderungen, die ab dem 1.9.2000 fällig wurden.

Wir bitten um Beachtung. Rückfragen und Auskünfte, beispielsweise über die Höhe des jeweiligen Basiszinssatzes, beantworten bzw. erteilen wir Ihnen gerne unter der Tel.-Nr. 0721/9175-912. Sie können auch den jeweiligen Basiszinssatz über das Internet ( www.bundesbank.de  – „aktuelle Zinssätze“) abfragen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr

         Rechnungsprüfungsamt
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